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Anordnung eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens in der Gemarkung 
Boppard-Eisenbolz, Rhein-Hunsrück-Kreis 

 
 

Einladung der Grundstückseigentümer zur Aufklärungs versammlung 
 
 
Es ist beabsichtigt, in der Gemarkung Boppard-Eisenbolz ein vereinfachtes Flurbe-
reinigungsverfahren nach § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 
17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl I Seite 2794) anzuordnen. 
 
Das vorgesehene Verfahrensgebiet soll die Acker- und Obstbaumflächen „Auf dem 
Eisenbolz“, die Obstbaumflächen „Hintere Dick“ und in der "Leiswies" sowie die 
Waldflächen der Rheinhänge des „Eisenbolz“ umfassen. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass auch angrenzende Flächen in das Flurbe-
reinigungsgebiet einbezogen werden können, soweit dies für die Durchführung des 
Bodenordnungsverfahrens zweckmäßig ist. 
 
Die Eigentümer der zum vorgesehenen Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke 
sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten werden hiermit als 
künftige Teilnehmer am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren gemäß § 5 Abs. 1 
FlurbG  zu einer 
 

Au f k l ä r u ng s ve r s am ml u ng  
 

eingeladen, die 
 

am Mittwoch, 28. Oktober 2009 um 18.00 Uhr 

im Sitzungssaal des Alten Rathauses, Marktplatz, 55 154 Boppard 

 
stattfindet. 
 
 
 

- 2 -



- 2 - 
 
Die Abgrenzung des voraussichtlichen Flurbereinigungsgebietes ist auf einer Über-
sichtskarte zu ersehen, die ab sofort bei dem DLR, Schloßplatz 10, 55469 Simmern, 
während der Dienststunden - Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr - in Zimmer Nr. 
16 und bei der Stadtverwaltung Boppard, Karmeliterstraße 2, 56154 Boppard, Zim-
mer-Nr. 137 während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme für die voraussichtlich 
beteiligten Grundstückseigentümer offen liegt. 
 
In dieser Versammlung wird das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Dienstsitz Sim-
mern die Grundstückseigentümer eingehend über das geplante Bodenordnungsver-
fahren, die Rechte und Pflichten der Teilnehmer sowie über die voraussichtlich ent-
stehenden Kosten unterrichten. 
 
Im Auftrag 
 
 
Paul Frowein 
(Abteilungsleiter) 


